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Sehr geehrter Herr Kumbartsky, 

 

für die mündliche Anhörung zum Gesetzentwurf zur Änderung des Gesetzes über die 

Errichtung der Anstalt Schleswig-Holsteinische Landesforsten Drucksache 19/1298 

im Umwelt- und Agrarausschuss am 21. August bitte ich Sie, das Finanzministerium 

als Vertreter der Beteiligungsverwaltung einzuladen. 

Gesellschafts- und beteiligungsrechtliche Fragestellungen, die in der schriftlichen 

Stellungnahme von Prof. Papenfuß Drucksache 19/2459 thematisiert werden, könn-

ten so unmittelbar während der Sitzung beantwortet werden. 

 

Ich bitte darüber hinaus, nachfolgende Fragen zur schriftlichen Beantwortung an das 

Finanzministerium zu richten. 

 

• Welche Anforderungen bestehen bezüglich der Einflussnahme des Landes 

auf mit der Anstalt Schleswig-Holsteinische Landesforsten vergleichbare 

Einrichtungen in Trägerschaft des Landes? 

• Welche Einrichtungen sind dies und wie wird dort die Möglichkeit zur 

Wahrnehmung der Eigentümerinteressen gesichert? 

An den Vorsitzenden  
des Umwelt-und Argrarausschusses 
Oliver Kumbartsky 
- im Hause - 
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• Besteht bei der derzeit bestehenden Struktur der Anstalt Schleswig-

Holsteinische Landesforsten eine mit den o.g. Einrichtungen vergleichba-

res Maß der Sicherung der Wahrnehmung der Eigentümerinteressen? 

(Falls die Frage verneint wird, bitte begründen.) 

 

Falls die Frage verneint wird: 

• Ist der vorliegende Gesetzentwurf geeignet, dies zu sichern? 

• Welche Alternativen bestünden bezüglich der Struktur der SHLF, dies in 

anderer Weise zu sichern? 

• Bestehen aus Sicht des Finanzministeriums Bedenken gegen den vorlie-

genden Gesetzentwurf? 

• Hat das Finanzministerium Änderungsvorschläge zum vorliegenden Ge-

setzentwurf und falls ja, welche? 

 

Mit freundlichem Gruß 

 

 

Marlies Fritzen 




